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Ortsgemeinde Stadtkyll 
Der Ortsbürgermeister  Hauptstraße 3  54589 Stadtkyll 

 
An die 
Mitglieder des 
Ortsgemeinderates Stadtkyll 

  Der Ortsbürgermeister 
 

Harald Schmitz 

info@stadtkyll.de 

 06597 2337 o. 4711 
 

 

Stadtkyll, 11.07.2023 

 

 
 
 

 Sitzung des Ortsgemeinderates  
 
 
 

EINLADUNG 
 

zu einer öffentlichen und anschließend nichtöffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde 
Stadtkyll am 
 

Mittwoch, 19.07.2023 um 19:00 Uhr 
in Schönfeld, im Gemeindehaus. 

 
Folgende Punkte habe ich für die Tagesordnung vorgesehen: 
 

TAGESORDNUNG 
 
 

Öffentliche Sitzung 

1. Niederschrift der letzten Sitzung 

2. Einwohnerfragen 

3. Informationen des Ortsbürgermeisters 

4. Neuausschreibung Erdgaslieferungsverträge; Sonder-Bündelausschreibung für den kommunalen 
Erdgasbedarf, Lieferzeitraum 2024 - 2025 

5. Bauvoranfrage zum Anbau eines Wintergartens 

6. Bebauungsplan "Kyllpark - 10. Änderung", Teilbereich "Wohnmobilstellplätze - 
Veranstaltungsfläche" - Billigungs- und Offenlagebeschluss nach § 3 Abs. 2 BauGB 

7. Anfragen, Verschiedenes 
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Nichtöffentliche Sitzung 

8. Niederschrift der letzten Sitzung 

9. Informationen des Ortsbürgermeisters 

10. Grundstücksangelegenheit 

11. Anfragen, Verschiedenes 

 
 
 
Ich würde mich freuen, Sie zur Sitzung begrüßen zu können. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Harald Schmitz 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 14.06.2023 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 2-0317/23/35-022 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat    öffentlich Entscheidung 

 

Neuausschreibung Erdgaslieferungsverträge; Sonder-Bündelausschreibung für den kommunalen 
Erdgasbedarf, Lieferzeitraum 2024 - 2025 
 
Sachverhalt: 
 
In der 3. Bündelausschreibung Erdgas wurden für die Abnahmestellen der Ortsgemeinde Stadtkyll keine 
Angebote abgegeben. Daraufhin wurde für das Jahr 2023 mit dem Grundversorger EVM ein Jahresvertrag 
abgeschlossen. Für die Jahre 2024/2025 steht daher eine Nachbeschaffung an. 
 
Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz bietet über seine Tochtergesellschaft Kommunalberatung 
Rheinland-Pfalz GmbH den rheinland-pfälzischen Gemeinden, Städten, Zweckverbänden, Anstalten, Eigen-
betrieben und kommunalen Unternehmen die Teilnahme an einer gebündelten Ausschreibung zur Beschaf-
fung der Lieferung von Erdgas für den Zeitraum vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2025. an. Hier-
zu sind ein entsprechender Auftrag bzw. entsprechende Vollmachten an die Kommunalberatung erforder-
lich. 
 
Das Entgelt beträgt 250 Euro je Teilnehmer (Kommune, Eigenbetrieb, AöR, ZwV) plus einen Zuschlag für 
jede Abnahmestelle ab der 5. Abnahmestelle in Höhe von 15 Euro. Sollte die Durchführung der Ausschrei-
bung noch vor der Vergabebekanntmachung gestoppt werden, werden für bis dahin erbrachte Leistungen 
(insbesondere die Zusammenstellung und Prüfung der Abnahmestellen) pauschal 10 Euro je Abnahmestelle 
in Rechnung gestellt. Das gleiche gilt bei vorzeitiger Stornierung des Auftrags. (Alle Beträge netto zzgl. ge-
setzlicher Mehrwertsteuer). 
 
Die Erdgaslieferung wird im offenen Verfahren (§ 15 Abs. 1 VgV) nach den Vorgaben der Vergabeverord-
nung europaweit ausgeschrieben. Die Kommunalberatung führt das Vergabeverfahren namens und im Auf-
trag der teilnehmenden Kommunen durch. Sie erteilt für die Teilnehmer den Zuschlag auf das wirtschaft-
lichste Angebot gemäß Beschluss des dazu eigens eingerichteten Vergabegremiums. Für jeden einzelnen 
Teilnehmer kommt mit Zuschlagserteilung der ausgeschriebene Erdgasliefervertrag mit dem erfolgreichen 
Bieter des jeweiligen Loses zustande. 
 
Die Ausschreibung erfolgt – wie bisher – in Form einer sogenannten strukturierten Beschaffung, allerdings 
mit einigen Modifikationen aufgrund der Erfahrungen aus dem Krisenjahr 2022. Unverändert wird der Lie-
ferpreis für das jeweilige Lieferjahr nicht zu einem Stichtag gebildet, sondern die abschließende Preisbil-
dung erfolgt erst nach Zuschlagserteilung auf Grundlage einer Preisindizierung an einer Vielzahl von Stich-
tagen (rd. 45 Tage im Jahr 2023 für das Lieferjahr 2024 und rund 180 Tage im Jahr 2024 für das Lieferjahr 
2025.). Dies dient einer weiteren Risikominimierung, um die Preisbildung nicht von nur wenigen Stichtagen 
in einem möglicherweise ungünstigen Marktumfeld preisbestimmend für ein ganzes Lieferjahr werden zu 
lassen. 
 
Für die ausgeschriebene Vertragsmenge gilt eine Mehr- und Mindermengenregelung, die gegenüber bisher 
deutlich enger gefasst wurde. Als Vertragsmenge (kWh) wird die Summe der prognostizierten jährlichen 
Abnahmemengen der einzelnen Abnahmestellen verstanden. Der vertraglich festgelegte Lieferpreis gilt für 
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eine tatsächliche Verbrauchsmenge von 95 bis 105 % der Vertragsmenge (bisher: 80 bis 110). Unter- oder 
überschreitet die tatsächliche Verbrauchsmenge diese Mengenschranken, so kann der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber die entstehenden Mehrkosten in Rechnung stellen. Dabei wird davon ausgegangen, dass der 
Auftragnehmer zu viel beschaffte Mengen am Spotmarkt verkauft und bei einer Unterdeckung die fehlen-
den Mengen am Spotmarkt nachbeschafft. 
 
Es werden wieder mehrere Lose nach technischen und/oder regionalen Aspekten gebildet, nach Bedarf 
erfolgt eine Zuschlags- oder Loslimitierung. Hierüber wird abschließend nach Eingang aller Aufträge ent-
schieden. 
 
Die Erdgaslieferung wird zuzüglich Netznutzung (all-inclusive) ausgeschrieben. Die Energielieferpreise sind 
dagegen für jedes der beiden Lieferjahre durch die Bieter fest anzubieten. Durch die Trennung von Netz-
nutzungsentgelten und Energielieferpreisen wird insbesondere gewährleistet, dass sich der Lieferpreis indi-
viduell für jede Kommune entsprechend der Benutzungsstruktur bildet. 
 
Um den Anforderungen des Gesetzes zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien 
zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) Rechnung zu tragen, wird 
auch Erdgas mit einem Anteil von 10 % Biogas (Bioerdgas) ausgeschrieben. Die Festlegung, ob und welche 
Abnahmestellen mit Bioerdgas ausgeschrieben werden sollen, erfolgt erst mit Übersendung der 1. Kontroll-
liste. 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Ortsgemeinderat nimmt die Ausschreibungskonzeption der Kommunalberatung Rheinland-
Pfalz GmbH und die zugehörigen Anlagen zur Kenntnis. 

 
2. Der Ortsbürgermeister wird bevollmächtigt, die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH mit der 

Ausschreibung der Erdgaslieferung für die Ortsgemeinde ab dem 01.01.2024 zu beauftragen und zu 
bevollmächtigen, alle dazu erforderlichen Handlungen vorzunehmen und alle notwendigen Wil-
lenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen. 

 
3. Der Ortsgemeinderat bevollmächtigt das bei der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH einge-

richtete Vergabegremium, die Zuschlagsentscheidungen und Zuschlagserteilungen namens und im 
Auftrag der Ortsgemeinde vorzunehmen. Zuschlagskriterium ist ausschließlich der Angebotspreis. 

 
4. Die Ortsgemeinde verpflichtet sich, das Ergebnis der Bündelausschreibung als für sich verbindlich 

anzuerkennen. Die Ortsgemeinde verpflichtet sich weiterhin zur Abnahme von dem Lieferan-
ten/den Lieferanten, der/die jeweils den Zuschlag erhält/erhalten, für die Dauer der jeweils verein-
barten Vertragslaufzeit. 

 
5. Die Ausschreibung soll für die Ortsgemeinde nach folgenden Maßgaben erfolgen: 

 

 Erdgas ohne Biogasanteil für alle Abnahmestellen 

 Bioerdgas mit 10 % Biogasanteil für alle Abnahmestellen  

 Bioerdgas mit 10 % Biogasanteil nur für folgende Abnahmestellen: 

__________________________ 

__________________________ 

Im übrigen Erdgas ohne Biogasanteil. 
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Anlage(n):  
Ausschreibungskonzeption Erdgas 
BA23 Erdgas - Anlage 4 - Hinweise Bioerdgas 
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Ortsgemeinde Stadtkyll 

Vorlage Nr.: 2-0334/23/35-023 Seite 1 von 2 
 

SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 29.06.2023 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 2-0334/23/35-023 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 19.07.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Bauvoranfrage zum Anbau eines Wintergartens 
 
Sachverhalt: 
 
Es liegt eine Bauvoranfrage zum Anbau eines Wintergartens in Stadtkyll, Flur 13, Flurstück 104 vor. Das 
Flurstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Motzerfeld I“, 2. Änderung.  
 
Der Bauherr plant eine Überschreitung des Baufensters um 1,11 m. Hierzu ist eine bauplanungsrechtliche 
Befreiung zu beantragen. Einer Überschreitung des Baufensters im gleichen Umfang wurde in der Vergan-
genheit bereits zugestimmt. Im aktuellen Bebauungsplan wurden die Baufenster nicht erweitert. Nach 
Rücksprache mit der Kreisverwaltung Vulkaneifel handelt es sich um eine geringfüge Überschreitung, die 
von dort als unproblematisch angesehen und befürwortet wird. 
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Vorlage Nr.: 2-0334/23/35-023 Seite 2 von 2 
 

 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinde Stadtkyll stimmt dem Antrag auf Befreiung von der bauplanungsrechtlichen Festsetzung 
hinsichtlich der Überschreitung des Baufensters um 1,11m zu und erteilt das gemeindliche Einvernehmen 
nach § 36 BauGB. 
 
 
 
Sonderinteresse/Ruhen des Stimmrechts: 
 
Es wird auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung hingewiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ortsgemeinde Stadtkyll 

Vorlage Nr.: 2-0345/23/35-024 Seite 1 von 2 
 

SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 04.07.2023 

Aktenzeichen: FB 2 - 51122 - 35 - bo- Vorlage Nr. 2-0345/23/35-024 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 19.07.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Bebauungsplan "Kyllpark - 10. Änderung", Teilbereich "Wohnmobilstellplätze - 
Veranstaltungsfläche" - Billigungs- und Offenlagebeschluss nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Sachverhalt: 
Der Ortsgemeinderat Stadtkyll hatte in seiner Sitzung am 16.05.2023 den Aufstellungsbeschluss für die 10. 
Änderung des Bebauungsplanes „Kyllpark“ – Teilbereich „Wohnmobilstellplätze – Veranstaltungsfläche“ 
gefasst.  
Der Änderungsbereich umfasst Teilflächen der Grundstücke Gemarkung Stadtkyll, Flur 6, Nr. 59, 60, 61 und 
199/2 und ist im bisher rechtskräftigen Bebauungsplan „Kyllpark“ - 5. Änderung aus dem Jahre 1982 als 
private Grünfläche festsetzt.  
Der geplante Geltungsbereich ist im nachfolgenden Kartenausschnitt dargestellt: 
 

                         
 
Durch die Ausweisung als „Sondergebiet der Erholung“ – Zweckbestimmung „Wohnmobilstellplätze / Ver-
anstaltungsfläche“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Anlage eines Wohnmobilstell-
platzes mit rund 25 Stellplätzen zu je 65 m² geschaffen werden. Die jährliche Nutzung als „Kirmesplatz“ 
wird auch weiterhin ermöglicht. 
 
Die Bebauungsplan-Änderung erfolgt im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB (Bebauungsplan 
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Vorlage Nr.: 2-0345/23/35-024 Seite 2 von 2 
 

der Innenentwicklung). Die Erstellung eines Umweltberichtes sowie die Durchführung der Eingriff-
/Ausgleichsregelung entfällt in diesem Verfahren. 
 
Das beauftragte Planungsbüro Böffgen, Reutlingen, hat inzwischen eine Entwurfsplanung erstellt; diese 
wurde den Ratsmitgliedern mit den Sitzungsunterlagen zugestellt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortsgemeinderat befasst sich eingehend mit den Entwurfsunterlagen für die 10. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Kyllpark“ – Teilbereich „Wohnmobilstellplätze und Veranstaltungsfläche“. 
Der Rat billigt die in der heutigen Sitzung vorgestellte Entwurfsplanung des Büros Böffgen und beauftragt 
die Verwaltung, die Beteiligung der Öffentlichkeit und die Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB in die Wege zu leiten. 
 
 
 
Sonderinteresse/Ruhen des Stimmrechts: 
Es wird auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung hingewiesen. Nach Erkenntnis der Verwaltung 
liegen beifolgenden Personen Ausschließungsgründe vor: 
. 
Diese Aufzählung erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so dass alle Beteiligten ihre eigene 
Prüfung vornehmen sollten. 
 
 
Anlage(n):  
Kyllpark SO, Planteil 
Kyllpark SO, Textteil 
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Räumlicher Geltungsbereich der Planung

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

GRENZEN (§ 9 Abs. 7 BauGB)

PLANZEICHEN ALS FESTSETZUNGEN

Flurstücksgrenze, Flurgrenze, Nutzungsgrenze
Grenzpunkt, Flurstücksnummer (Bestand)319

- 15 - Bemaßung (im Mittel)

PLANZEICHEN ALS HINWEISE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Sondergebiet der Erholung (§ 10 BauNVO i.V.m. CPlV RP)
mit Zweckbestimmung WohnmobilstellplatzSO

Geltungsbereich des BPlans i.d.F. der 5. Änderung und Neufassung

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

(separater Textteil)

Grenze des Überschwemmungsgebiets (HQ100)

SO

Wohnmobilstellplatz

- 93 -

- 37 -

VERFAHRENSVERMERKE

Der Rat hat am 16.05.2023 gem. § 2 (1) i.V.m. § 13a BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Dieser Beschluss wurde am .........2023 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Rat hat am .........2023 die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans gem. § 3 (2) BauGB beschlossen. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung hat in der Zeit vom ........ bis .........2023 zu 
jedermanns Einsicht während der Dienststunden im Rathaus Gerolstein öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden am .........2023 mit dem Hinweis ortsüblich bekanntgemacht, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können. Es wird gem. § 4a (6) BauGB darauf hingewiesen, dass eine Umweltprüfung nicht durchgeführt wird und nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind gem. § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom .........2023 zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert worden.

Die Abwägung der abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte in der Sitzung des Rates vom .........2023. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bek. vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634)

Baunutzungsverordnung i.d.F. der Bek. vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I 
S. 58)

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) i.d.F. der Bek. 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153)

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 
24.11.1998 (GVBl. S. 365)

Landesverordnung über Camping- und Wochenendhaus-
plätze (CPlV RP) vom 18.09.1984 (GVBl. 1984, 195)

RECHTSGRUNDLAGEN

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung RLP (II. Quartal 2023; UTM Z 32N) 
Die Planunterlage erfüllt die Anforderungen des § 1 PlanzV.

Der Rat hat am ...............2023 den Bebauungsplan mit Begründung gem. § 10 (1) BauGB i.V.m. § 24 GemO Rheinland-Pfalz und § 88 LBauO als Satzung beschlossen.

Stadtkyll, den ...............2023
(Siegel)

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplans mit dem Willen des Rates sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplans werden bekundet. Der Bebauungsplan als Satzung wird hiermit ausgefertigt. Die ortsübliche Bekanntmachung wird gem. § 10 (3) BauGB angeordnet.

Stadtkyll, den ...............2023
(Siegel)

Die ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplans erfolgte gem. § 10 (3) BauGB am             2022. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie auf Rechtsfolgen (§§ 44, 214 (1), 215 (1) BauGB) hingewiesen worden. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Stadtkyll, den ...............2023
(Siegel)

.......................................................
Der Ortsbürgermeister

.......................................................
Der Ortsbürgermeister

.......................................................
Der Ortsbürgermeister

BEBAUUNGSPLAN (i.V.m. § 13a BauGB)
Stand: Juli 2023     

Gemarkung: Stadtkyll           Flur: 6         Flurstücke: 59, 60,61, 199/2 (tlw.)

Maßstab 1: 1.000 (im Original)

0 5 10 25 50 75 m

Dipl.-Ing. Erik Böffgen
Stadtplaner (AK RP, BW)

Unterm Georgenberg 21
72762 Reutlingen

0160/ 6005588
boeffgen@t-online.de

Ortsgemeinde Stadtkyll
VGV Gerolstein

Kyllweg 1
54568 Gerolstein

06591/ 13-0
post@gerolstein.de

„KYLLPARK – 10. ÄNDERUNG, TEILBEREICH WOHNMOBILSTELLPLÄTZE UND VERANSTALTUNGSFLÄCHE“
TOP Ö  6TOP Ö  6



 

Bebauungsplan 
„Kyllpark – 10. Änderung, Teilbereich Wohnmobilstellplätze und 
Veranstaltungsfläche“ 
Ortsgemeinde Stadtkyll
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Auftragnehmer: 

Dipl.-Ing. Erik Böffgen
Stadtplaner (AK BW, RP)

Unterm Georgenberg 21
72762 Reutlingen

0160/ 6005588
boeffgen@t-online.de

Bebauungsplan 
„Kyllpark – 10. Änderung, Teilbereich Wohnmobil-
stellplätze und Veranstaltungsfläche“ 
Ortsgemeinde Stadtkyll

Entwurf, Juli 2023

Auftraggeber: 

Ortsgemeinde Stadtkyll
Verbandsgemeindeverwaltung

Kyllweg 1
54568 Gerolstein

06591/ 13-0
post@gerolstein.de

mailto:boeffgen@t-online.de
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 „Kyllpark – 10. Änderung, Teilbereich Wohnmobilstellplätze und Veranstaltungsfläche“

1. EINLEITUNG 

1.1 Anlass und Ziel der Planaufstellung 

Mit Ausnahme einer Anlage mit sechs Stellplätzen verfügt die Ortsgemeinde Stadtkyll bislang über keinen 
leistungsfähigen und attraktiven Wohnmobilstandort, obwohl diesbezüglich seit Jahren eine hohe Nachfrage 
besteht. Der Ortsgemeinderat Stadtkyll hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach mit der Auswei-
sung eines attraktiven Standplatzes im Bereich der „Kyllgärten“ beschäftigt. Neben der bislang einmal jährli-
chen Nutzung als Kirmes- bzw. Festplatz besteht hier die Möglichkeit, eine ganzjährige Nutzung als naturna-
her Wohnmobilstellplatz und eine weitere touristische Aufwertung für den Luftkurort Stadtkyll zu gewähr-
leisten.
Der gewählte Planbereich liegt innerhalb der seit 1982 rechtskräftigen 5. Änderung des Bebauungsplans Kyll-
park, welcher in jener Fassung das jetzige Plangebiet als private Grünfläche festsetzt. Um die Errichtung ei-
nes Wohnmobilstellplatzes (bauliche Anlage) realisieren zu können, ist die Änderung des Bebauungsplans 
zugunsten eines der Erholung dienenden Sondergebiets erforderlich, womit sich die bisherigen Festsetzun-
gen im vorliegenden Geltungsbereich aufgehoben werden.

Die Bebauungsplanung sieht vor, durch die Ausweisung eines Sondergebiets die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für einen Wohnmobilstellplatz mit rund 25 Stellplätzen zu je 65 m2, zentral unterteilt in eine 5 m 
breite Zufahrt (Brandgasse), zu schaffen. Beabsichtigt ist die Herstellung einer offenporigen Freifläche mit 
randlicher Eingrünung, Baumpflanzungen und ggf. technischen Anschlussmöglichkeiten ohne tiefere Boden-
eingriffe oder Veränderungen des gegebenen Reliefs. Letzteres erscheint insbesondere aufgrund Lage des 
Plangebiets in einem Überschwemmungsgebiet erforderlich.

Die Planung wird gemäß § 13a BauGB im vereinfachten Verfahren und somit ohne Umweltbericht und 
Durchführung der Eingriffs-/ Ausgleichsregelung durchgeführt.

1.2 Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Kyllpark – 10. Änderung, Teilbereich Wohnmobilstellplätze und 
Veranstaltungsfläche“, Gemarkung Stadtkyll, Flur 6 umfasst mit rund 3.340 m2 die Flurstücke 59, 60, 61 und 
199/2 tlw. (Auszug aus den Geobasisinformationen, Stand II. Quartal 2023). Die genaue Abgrenzung ist der 
Planunterlage zu entnehmen.

Das ebene Gelände grenzt südwestlich an den Festplatz und wird durch eine Zufahrt über die Gartenstraße 
erschlossen. Zudem bestehen fußläufige Verbindungen über Brücken in Richtung Kyllpark und zum Ortszen-
trum.

1.3 Übergeordnete und sonstige Planungsvorgaben 

• Landes- und Regionalplanung

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP IV, 2008) enthält für den vorliegenden Planungsraum insbesondere 
die nachstehenden übergeordneten Ziele und Leitbilder, welche in den regionalen Raumordnungsplänen je- 
weils konkretisiert und/ oder bereits gesichert sind. Demnach liegt das Plangebiet in einem landesweit be-
deutsamen Bereich für Erholung und Tourismus (Z 134), wobei das Kylltal auf gesamter Länge einen Raum 
mit landesweiter Bedeutung für Erholung und Landschaftserlebnis (Nr. 21 der Anlage 1; landschaftliche Leit-
struktur der Eifel) und im Hinblick auf Arten und Lebensräume in einem landesweiten Biotopverbund (Z 98; 
Verbindungsfläche Gewässer) darstellt wird.

Nach den Vorgaben des rechtsverbindlichen Regionalen Raumordnungsplans (ROPI) geht das Plangebiet 
selbst in der Darstellung „Offenzuhaltendes Wiesental“ (Ziel 5.3.3.4) auf, womit sich die Freihaltung topo-
grafischer, klimatischer, ökologischer und ästhetisch bedeutsamer Elemente verbindet. Großräumig liegt es in 
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einem Vorranggebiet für Erholung. Diese Gebiete sind aufgrund ihrer landschaftlichen Schönheit und klimati-
schen Gunst für die Erholung besonders geeignet. Bei allen raumbedeutsamen Maßnahmen ist darauf zu ach-
ten, dass Naturhaushalt und Landschaftsbild als natürlich Eignungsgrundlagen dieser Gebiete erhalten blei-
ben bzw. nach Möglichkeit verbessert werden (Kap. 5.2.1 ROPI). Das Plangebiet liegt ferner in einem 
Schwerpunktbereich der weiteren Fremdenverkehrsentwicklung und dem Unterzentrum Stadtkyll wird 
hierzu neben „Infrastruktur-intensiver Fremdenverkehr“ die besonderen Funktionen/ Eigenentwicklung Er-
holung,Wohnen und Gewerbe zugewiesen.

Die planungsrechtlichen Festsetzungen dieser Bebauungsplanung nehmen auf die vorgenannten Grundsätze 
und Ziele der Landesplanung und Raumordnung Bezug und erfüllen somit das Anpassungsgebot gem. § 1 Abs. 
4 BauGB. 

• Flächennutzungs- und Landschaftsplan

Der Flächennutzungsplan (FNP, 2009) der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll stellt das Plangebiet der 
OG Stadtkyll als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Festplatz dar. Dieses grenzt unmittelbar 
nördlich und östlich an den Gewässerverlauf der Kyll und geht im Norden und Osten in eine Grünfläche 
mit Überlagerung „Überschwemmungsgebiet“ über. Sonstige, die Planung betreffende Darstellungen, enthält 
der FNP nicht.

Der Bebauungsplan entspricht somit nicht den Darstellungen des derzeit in Fortschreibung befindlichen 
FNP, so dass er gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im laufenden, sog. Parallelverfahren aufgestellt wird.

2. PLANINHALT UND FESTSETZUNGEN

2.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

• Zur Art der baulichen Nutzung wird ein Sondergebiet der Erholung mit Zweckbestimmung „Wohnmobil-
stellplatz" gemäß § 10 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. 

• Der Wohnmobilstellplatz dient zu Zwecken der Erholung der Errichtung von Standplätzen gemäß § 1 Abs. 
6 der Camping- und Wochenendplatzverordnung Rheinland-Pfalz (CPlV), welche Bestandteil dieses Bebau-
ungsplans ist. Wochenendplätze (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 CPlV) sowie Kleinwochenendhäusern (§ 1 Abs. 3 Nr. 5 a, b 
CPlV) sind nicht zulässig.

• Die Größe der Standplätze richtet sich nach Regelungen des § 3 Abs. 1 und 2 CPlV, deren Zufahrten und 
Ausstattung insoweit nach §§ 2, 4, 5, 6 und 7 CPlV. 

Während sich der Kanon der Zulässigkeiten vorrangig nach der Camping- und Wochenendplatzverordnung  
richtet, sind die Ausschlüsse der Lage in einem Überschwemmungsgebiet geschuldet. Um jederzeit auf dro-
hende Überflutungen reagieren zu können, sind nicht ortsveränderliche bauliche Anlagen daher unzulässig.

2.2 Bauliche und technische Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschä-
den (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB i.V.m. §§ 78 ff. WHG und §§ 84 ff. LWG)

• Der Wohnmobilstellplatz liegt in einem ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet HQ100 und berührt ent-
lang seiner südlichen Grenze zudem den Abschlussbereich eines Gewässers II. Ordnung. Bei sich ankündi-
gendem Hochwasser ist der Platz umgehend zu räumen und die Fahrzeuge sind aus dem Überschwem-
mungsgebiet zu entfernen. 
Aufschüttungen oder Geländemodellierungen, welche einen Verlust von Rückhalteraum (Retentionsvolu-
men) bedingen, sind nicht zulässig.
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Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 der Verordnung zur Feststellung des Überschwemmungsgebiets an der Kyll (10/ 
2007; https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de) sind bauliche Anlagen, bzw. die Ausweisung neuer Bau-
gebiete im Überschwemmungsgebiet verboten. Die SGD Nord als obere Wasserbehörde kann unter den 
erforderlichen Bedingungen unter Auflagen von jenen Verboten Ausnahmen zulassen, wenn im Einzelfall das 
Vorhaben u.a. die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt oder den Wasserstand 
und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert.
Der Wohnmobilstellplatz beeinträchtigt aufgrund seiner Gestaltung weder das Überschwemmungsgebiet 
noch sind ein Gefährdung von Leben, erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden zu erwarten. Fahrzeuge 
können rechtzeitig entfernt werden. Retentionsraum oder Abflussverhalten des Hochwassers werden nicht 
eingeschränkt. Weiterhin grenzt das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet 
und nachteilige Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger sind nicht zu erwarten.

2.3 Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Abs. 1 Nr. 15, 25a BauGB)

• Die Standplätze sind randlich innerhalb eines mind. 3 m breiten Grünstreifens mittels geeigneter, standort- 
bzw. klimagerechter Bäume heimischer Arten in einem Mindestabstand von 12 m zu bepflanzen. Die Bäu-
me sind dauerhaft zu erhalten; Abgang ist entsprechend zu ersetzen.

Die getroffenen grünordnerischen Festsetzungen bilden die Grundlage für eine orts- und landschaftsbild-
schonende Eingliederung der Anlage in die Umgebung. Neben gestalterischen Aspekten spenden insbeson-
dere Bäume Schatten, sorgen für ein angenehmes Mikroklima und bieten zahlreichen Arten ein Habitat.

2.4 Auf Landesrecht beruhende Festsetzungen (§ 88 LBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

• Hinsichtlich der Gestaltung und Ausstattung des Wohnmobilstellplatzes gelten für Art und Betrieb die Be-
stimmungen der CPlV als verbindlich festgesetzt (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO).

• Einfriedungen (als bauliche Anlagen aus Holz und Metall) und Abgrenzungen (Steine, Platten, optische Mar-
kierungen) nach § 12 LBauO sind zur Abgrenzung einzelner Funktionsbereiche zulässig. Einfriedungen dür-
fen jedoch nicht als massive Mauer errichtet werden. Die §§ 5 und 17 LBauO gelten entsprechend (§ 88 
Abs. 1 Nr. 3 LBauO).

• Zuwegungen innerhalb der Anlage sind nur in Form von offenporigen bzw. versickerungsfähigen Materiali-
en, wie z.B. Split, Schotter bzw. Schotterrasen, wassergebundene Decke oder Rasengittersteinen zulässig (§ 
88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO).

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen sind notwendig, um auch ortsfeste bauliche Anlagen gemäß einschlägi-
ger Planungsgrundlagen in Erscheinung und Funktion möglichst zurückhaltend in den Naturraum zu integrie-
ren (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB). Dies gilt im Zusammenhang mit einer geringen Bodenversiegelung für Ver-
kehrsflächen zugunsten der lokalen Regenwasserversickerung.

3. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE

• Denkmalschutz

Aus denkmalschutzfachlicher Sicht bestehen im unmittelbaren Plangebiet keine bekannten Nutzungsregelun-
gen für archäologische oder kulturgeschichtliche Denkmäler und Funde. Bei der Ausführung von flächigen 
oder größeren Erdarbeiten bzw. Eingriffen in den Boden sind jedoch Funde (§ 16 DSchPflG), die auf kultur-
geschichtlich bedeutsame Denkmäler schließen lassen, anzuzeigen (§ 17 DSchPflG). In diesem Fall ist für ei-
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nen Vorhabenträger die Pflicht verbunden, die Fundstelle in unverändertem Zustand zu erhalten und vor 
Gefahren zu schützen (§ 18 DSchPflG).
Der Beginn der Erdarbeiten ist rechtzeitig (mind. 4 Wochen vorher) anzuzeigen (erdgeschichte@gdke.rlp.-
de), damit die Vorplanung einer Dokumentation und Bergung der erdgeschichtlich relevanten Funde und 
Befunde anlaufen kann. Deren fachgerechte Untersuchung und Dokumentation muss vor Baubeginn und 
während der Bauarbeiten ermöglicht werden. Dadurch sind ggf. auch zeitliche Verzögerungen einzukalkulie-
ren. Im Falle größerer Bergungen werden entsprechende Absprachen getroffen.
Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage kommende Fossil-
funde etc. unterliegen gemäß §§ 16-21 DSchG der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, 
Direktion Landesarchäologie/ Erdgeschichtliche Denkmalpflege, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, 
0261/6675-3032. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers richtet sich nach § 21 Abs. 3 DSchG.
Sollten bei Erdarbeiten, Bau- oder Abbrucharbeiten prähistorische oder historische Gegenstände (bewegli-
che oder unbewegliche), von denen bei ihrer Entdeckung anzunehmen ist, dass sie Kulturdenkmäler sind 
oder als solche gelten, gefunden werden, oder Flurdenkmäler durch die Baumaßnahme betroffen sein, ist 
dies unverzüglich der Denkmalfachbehörde (Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP, Direktion Landesar-
chäologie, Rheinisches Landesmuseum, 0651/9774-0, landesmuseum-trier@gdke.rlp.de) mündlich oder 
schriftlich anzuzeigen. Dies kann auch bei der Unteren Denkmalschutzbehörde, KV Vulkaneifel oder VGV  
Gerolstein erfolgen. Anzeigepflichtig sind der Finder, der Eigentümer des Grundstücks, sonstige über das 
Grundstück Verfügungsberechtigte und der Leiter der Arbeiten, bei deren Durchführung der Fund entdeckt 
wurde; die Anzeige durch eine dieser Personen befreit die Übrigen.

• Bodenschutz, Geologie

Eine konkrete Belastung durch Altablagerungen und Kampfmittel im Plangebiet ist nicht bekannt. Dennoch 
ist das Vorhandensein von nicht registrierten Altablagerungen nicht auszuschließen. Sollten im Zuge von 
Baumaßnahmen Abfälle (Bauschutt, Hausmüll) oder sonstige Auffälligkeiten (geruchlich, visuell) festgestellt 
werden, so ist die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier, umgehend 
zu informieren.
Es ist sicherzustellen, dass keine Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen vorliegen, die geeignet sind, Ge-
fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbei-
zuführen (§ 2 Abs. 3 Bodenschutzgesetz). Ferner ist die generelle Bebaubarkeit, die Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Belange des Umweltschutzes im Sinne des § 1 BauGB zu ge-
währleisten (Erlass zur Berücksichtigung von Fläche mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der 
Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren).
Anfallende Bodenaushub- und Bauschuttmassen sind entsprechend den abfall- und bodenschutzrechtlichen 
Bestimmungen ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten bzw. zu entsorgen. Gefährliche Abfälle, z.B. schad-
stoffbelasteter Erdaushub sind der Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM mbH) 
zur Entsorgung anzudienen.

Zum Schutze des (Mutter-)Bodens sind die Vorgaben des § 202 BauGB i.V.m. der DIN 18915 sowie aus in-
genieurgeologischer Sicht weitere Anforderungen an den Baugrund (DIN 19731, 4020, 4124, DIN EN 1997-
1 und -2) zu beachten. Die Erstellung eines Baugrundgutachtens einschließlich der Prüfung der Hangstabilität 
wird dringend empfohlen. Bei Gründungs- und Bodenarbeiten wird die Einholung eines Boden- und hydro-
logischen Gutachtens (DIN 1054) bzw. die Durchführung von Geländeuntersuchungen empfohlen.

• Naturschutz

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des insgesamt ca. 405 km2 großen Landschaftsschutzgebietes (LSG, 
gem. § 20 LNatSchG) "Naturpark Nordeifel, Teilgebiet Landkreis Prüm" (Schutzzone NTP-072-001). Mit der 
Schutzgebietsverordnung soll in diesem Gebiet "die Erhaltung eines ausgewogenen Naturhaushaltes, die Be-
wahrung und Pflege der Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes, die nachhaltige Sicherung des Erho-
lungswertes und die Verhinderung und Beseitigung von Landschaftsschäden" bewirkt werden.
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Auf die zu beachtenden artenschutzrechtlichen Schutzvorschriften nach § 44 Abs. 1 BNatSchG wird verwie-
sen. Demnach ist es verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören, wild lebenden Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
auch während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören (Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population einer Art).

• Elektrizitätsversorgung

Für ggf. vorhandene 0,4- und 20-kV-Kabel ist ein Schutzstreifen von 1,0 m Breite (0,5 m Breite beiderseits 
der Leitungsachse) freizuhalten, in dem eine Bebauung, das Anpflanzen von tiefwurzelndem Gehölz und 
sonstige leitungsgefährdende Maßnahmen untersagt sind. Anpflanzungen sind mit dem Versorger abzustim-
men. Die Abstände von den vorgesehenen Bepflanzungen zu geplanten/vorhandenen Leitungen sind gemäß 
den VDE-Bestimmungen und dem "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungs-
anlagen" einzuhalten. Eine Änderung/ Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage ist voraussichtlich nicht 
erforderlich.

4. VERWIRKLICHUNG UND AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG

4.1 Planungsrecht

Das Bebauungsplanverfahren wird gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt (Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung), sodass von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von einem Umweltbericht 
nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a 
Abs. 1 und § 10a Abs. 1 abgesehen wird. Ebenso ist § 4c (Überwachung/ Monitoring) nicht anzuwenden. Das 
Planvorhaben unterschreitet deutlich die zulässige Baufläche von 20.000 m2 und steht in keinem sachlichen, 
räumlichen oder zeitlichen Zusammenhang mit anderen Bebauungsplänen.

Des Weiteren bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b genannten 
Schutzgüter sowie dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des BImSchG zu beachten sind.

Eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht gemäß § 17 Abs. 1 UVPG 
für den Bebauungsplan nicht. Es handelt sich hier um ein bauplanungsrechtliches Vorhaben (städtebauliches 
Vorhaben), das die in der Anlage 1 zum UVPG genannten Schwellenwerte (Größen-/ Leistungswerte; gem. § 
19 BauNVO) unterschreitet. Es löst somit weder die Verpflichtung zur Durchführung einer allgemeinen, 
noch standortbezogenen Vorprüfung aus.

4.2 Bodenordnung

Ein Umlegungsverfahren im Sinne von §§ 45 ff. bzw. 80 ff. BauGB ist nicht erforderlich. Entschädigungsan-
sprüche nach §§ 39 ff. BauGB werden nicht ausgelöst.

4.2 Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet ist von stadttechnischen Medien nur bedingt erschlossen. In der Gartenstraße liegt eine 
Trinkwasserleitung, ein Schmutzwassersammler sowie ein Niederspannungsnetz. Für die konkrete Ausgestal-
tung des Wohnmobilstandorts eignet sich die Planungshilfe „Reisemobilstellplätze in Deutschland“, Deut-
scher Tourismusverband e.V. (DTV).
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4.3 Kosten und Folgeinvestitionen

Im Zuge der Baureifmachung des Gebiets entstehen Kosten u.a. für ingenieurtechnische Planungen sowie für 
Erschließungsmaßnahmen. Weitere kommunale Folgeinvestitionen sind nicht zu erwarten. 

5. ANLAGEN 

5.1 Rechtsgrundlagen (in der jeweils zum Aufstellungsbeschluss geltenden Fassung)

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bek. vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 3634)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bek. vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.d.F. der Bek. vom 18.3.2021 (BGBl. I S. 540)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.7.2009 (BGBl. I S. 2542)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.d.F. der Bek. vom 17.5.2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123)

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.3.1998 (BGBl. I S. 502)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.7.2009 (BGBl. I S. 2585)

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz i.d.F. der Bek. vom 31.1.1994 (GVBl. S. 154)

Landesnaturschutzgesetz vom 6.10.2015 (GVBl. 2015, S. 283)

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365)

Denkmalschutzgesetz vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159)

Nachbarrechtsgesetz vom 15.6.1970 (GVBl. 1970, S. 198)

Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz i.d.F. vom 22.01.2004 (GVBl. S. 54)

Landesverordnung über die Bestimmung von Eingriffen in Natur und Landschaft vom 19.12.2006 (GVBl 
2006, S. 447)

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), vom 25.7.2005 (GVBl. S. 302)

Verordnung zur Feststellung des Überschwemmungsgebietes an der Kyll (Gewässer II. Ordnung), SGD Nord,  
09.10.2007

DI-Normen (DIN), Deutsches Institut für Normung e.V., zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 
Berlin
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5.2 Ursprünglicher Bebauungsplan in der Fassung der 5. Änderung (Auszug)
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